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nung l(ann - anders a]s bei der Nutzungsuntersagunglsr- nur.
irn Einzelfal l  el folglos bleiben, erwa bei ejnem baufäl l ieen
Gebäude182 oder bei rVerbeanlagenrs3. Das OVG Sch"les_
utiglsa hält einen Leistungsbcscheid über Kosten der Ersatz_
vornahme nichr für kraft Gesetzes sofort vol lziehbar. \{

3. Eingrif{e in rechtnzäfiig errichtete baulicbe Anlagen
Zu den so genannren nachtraglichen Anforden,tngerz isr ir:r

Berichtszeitra ur:r nichts pu bl iziert worderr.

Richterin am VG Dr. Ulril<e Buml<e, Berlin

Zur Pr oblematik frauenspezifischer

macht, bei jungen Frauen als Fluchtgrund, bei in Deutschland
geborenen Mädchen als I lückkehrgefahr. Zu beobachten ist
aber, dass zunehmcnd auch die Eltern nach erfolglosem Asl ' l -
erstverfahren ihrerseits einen Folgearrtrag stcl len. Argurnen-
t iert wird u. a.,  dass die bei I{ückkehr drohende Verstümm-
lung (der Tochter) das elterl iche Sorgerecht verletze, und
Abschiebungsschutz geltend gernachte. In manchen Fällen
wird danrjt  auclr versucht, den Urnsrand, dass die Eltern es
versäunrt haben, fristgelecht nacl: der Geburt einer Tochter
in Deutscl i land (für sie) einen Asylantrag zu stel len, zu ,,kor-
r igieren"lo. Diese Versuche nrüssen jedoch fchlschlagen.
Zwar handeh es sich - wie das BVerwG jüngst mit Bl ick auf
die Begrürrdung des Berufungsgerichts lclargesrellt har - auch
jn dieser Konstel lat ion weder um ein nur inlandsbezogenes
noch um ein,,mittelbar trennungsbedingtes" Vol lstreclcungs-
hindernisrl .  Eine asylrelevante Gefahr für die Eltern ist jndes

ersichtlich nicht gegeben. Das l(ind selbst hat (zumindest) die
Möglichkeit, einen (nicht fristgebundenen) Antrag auf Ab-
schiebungsschutz nach g 53 AuslG zu stellenr2. Die Eltern
können - sollte der Antrag der Tochter Erfolg haben - ihrer-
seits lediglich der insoweit zuständ.igen Ausländerbehördel3
gegenüber geltend rnaclren, dass ihrer alleinigen Abschiebung

" Dje Autorin war mehrere Jahre Beisitzerin in einer Asylkammer
und arbeitet zum Tirenra in der Konrmission ,,Öffentliches Recht" des
Deutschen Juristinnenbundes.

1\ \/G Oldenbury, Besclrl. v. 25. 3. 1997 sowie (erfolgreicher g 80
VII-) Beschl. v. 15. 8. 1997 - 1 B 4637196 (Nigeria); VG Oldenburg,
Besclrl. v. 14.7.7997 - 6 B 2707197 (Cote d'Ivoire); VG Old.enburg,
Beschl. v. 9.4. 1998 - 1ß 1425198 (Nigeria); VG Gelsetzkhchcn,
Besclrl. v. 28.9. 1,998 - 15a L 3075198.A (Nigeria); VG Regensbnrg,
Besclrl. v. 21. 1. 1999 - RO 5 S 98.32625 (Togo).

2)VG Magdeburg, NVwZ-Beil. 1998, 18 = Streit 7997,'127 (Cote
d'Ivoire); VG Brautschwerg, Urt. v. 70.2. 1998 -2 A21.80/97 {Soma-
lia); VG Oldnnburg, InfAuslR 1998, 412 sowie (ebenfalls zu Core
d'Ivoire zwei weitere) Uneile v. 17. 5. 1.998 - 6 A 3798197 u. 6 A
2706/97; \/G München, NVwZ-Beil. | 1999,74 (Kamerun); VG Franh-
furt a.M., NVwZ-Beil. I 1999, 71 (Cote d'lvoire); I/G Tizer, NVu'Z-
Beil. 1 1,999,75 (Nigeria); VG Vliesbadetz, InfAüslR 2000, 79 (Cote
d'lvoire); VG München, Un. v. 17. 1,.2001, - M 21 K 98.52243 (Libe-
ria); VG Freiburg;, Un. v. 5. 2. 2001, - A 2 K 1047 5100 (Kamerun); VG
Franhfurt a. M.,Un. v.29. 8. 2001 - 3 E 30495/98.A (Cote d'lvoire).

3) O\/G Lüneburg, Beschl. v. 21.4. 1998 - 3 L 1693198 (Somalia -
zu VG Braunschwcig); OVG Hanburg, NVwZ-Beil. I 7999, 92 (Cote
d'Ivoire - als ausländerrechtliche Entscheidung); OVG Mhzste\ Bescbl
v. 14. 10. 1.999 - 23 A 1141.199.4 (Benin); Bl/eruaG, NVwZ-Beil. I
2000, 98 (Toso).

4)  Vgl .  BT-Dr 13171275,5.2.
5) Vgl. Informationsschrift des BMFFJ, Beschneidung von Mädchen

und Frauen, 1996, S. 3.
6)Antwort der BReg. v. 23.7. L997 (BT-Dr 13/8281, S.4) unter

Hinu,eis auf Dt. Arzteblatt 1,996,93. Vgl. auch dpa v. 13. 1. 1,999.
7) Unter das mit dem 6. SIRG v. 26.1. 1998 in g 226 SIGB auf-

genomulene Ä{erkn:al,,Verlust der Fortpflanzungsfähigkeit" dürfte sich
Genitalverstümnrlung nicht subsuurieren lasseu.

8) Vgl. nur Artrag ,,Genitalverstümnrelung ächten, Mädchen und
Frauen schüaen" v. 27.71. 1997 (B?Dr 13/9335 mit BT:Dr
13/10682), sowie dje BT:Menschenrrchrsdebatte v. 17.6. 1998
(Plen.Prot. 131240 mit BT-DI 1411058) und Große AnfragdAntwort der
BReg. v. 11.. 7. 2001 (BT-Dr 1416682).

9) Vgl. z-u einer solcben Fallkonstellation \tGIf lt4ünchez, Urt. v.
12. 1. 2000 - 25 B 99.32648, sowie daz.u BVerutG, NVwZ-Beil. I
2000, 98.

10) Bei einerr Antrag (nur) der Tochter wird entsprechend kritisch -
rnit Blick auf die Glaubhaftigkeit - hervorgelroben, .dass sich das Ge-
riclrt nicht des Eindrucks verwelrren kann, dass der Asylantrag ,.. erst
gestellt wurde, als Asylverfahren und Aqdfolgeverfahren der Eltern un-
anfechtbar abgelehnt rva:'en" (l/G Regensburg, Beschl. v. 21,. 1,. 1999 -
RO 5 S 98.32625, S. 5). Von Anwälten wird dagegen darauf hingewie-
sen, das späte Vorbrirrgen erlcläre sich aus der starl<en Tabuisierung des
Rituals der Genitalvcrstümnrlung.

1,71 B\terwG, NVra,Z-Beil. I 2000, 98.
12) \Xlie sich aus der ermesserrsleitenden Dienstanrveisung des llun-

desamtes zu Anträgen auf Viederaufgreifen im rveiteren Sinne nach
S 53 AuslG ergibt, soll bei eirrenr mit drohender Genitalverstümmlurrg
begründeter: Antrag stets auch eine inhaltliche Pr:üfung des ge)tend ge-
machten Abscl:iebungshindernisscs vorgeDornnlen werden. Vgl. Dienst-
anweisung DA.EE, Stand: 811999, 5. 2.

13) Vgl. auch O\/G Hanzburg, NVwZ-Ileil. I1999,9?-.
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181 )O \ / c  l l c r l t u ,ßRS  6 .3  N r .216 .
182) VGI ' I  Kassel ,  Bl lS 53 Nr.213 = DOV 2001. 565.
183) OVG Bei in,BI IS 63 Nr.2 i7;  OVG Münstcr , lJ I tS 63 Nr.2 l4

(für. die Abrissverfügung isr die fornrelle lllegalität ausreichend, wenn
die bauliche Anlage ohne Substanzverlusr beseitigt werden kann).

184 )  NVwZ-RR 2001 .586 .

(

Fluchtgründe - dargestellt am Beispiel der
Genitalverstümmlung'F

In.jüngerer Zeit mehren sich uerwahungsgerichtliche Etzt_
scheidutzgen, bei denen über die Asyh.eleuira drohender Ge_

statusreclttlicben Schutzkonzeptes,der Nonnen bedeutsam.
Vor diesem Hfuttergrund gih es inz Folgettden, die besotzderen
Probl.eme, d.ie sich aus der Dognatik der asilrechtlichen.
Schlüsselbegt'iffe angeuandt auf den. Fall d.ei Genitaluer_
stümmlung er ge b en, auf zuze i gen.

I. Einleitung

Inzwischen gibt es eine Reihe erstinsranzlicher Enrschei_
dungen nicht nur im Verfahren des vorläufigen Rechtsschut_
zesr, sondern auch in der Hauptsache2; aucliobergerichrliche
Beschlüsse3 liegen vor. Das deckt sich mit der Aufmerksam_
keit, die das Thema inzwischen in der öffentlichen Diskus_
sicln erfdhrt.

Die Falli<onstellationen, in denen das Bundesanrt für die
Anerkennung ausländischer Flüchtlinge bzw. Verwaltungs_
gerichte über: Genitalversrürlnlung als drohende Misshand-
lung zu entscheiden haben, variieren: In den weitaus häufies_
ten Fällen. wird eigene Verfolgungsbetroffenheit geltend ie_
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ohne Tochter Vollstreckungshindernisse i. S. des Art. 6 I GG
entgegenstehen. Auf die dogmatisch noch nicht geklärte Fra-
ge, ob Genitalverstümmlung als Fall der politischen Verfol-
gung anzusehen ist oder ob Schutz lediglich tiber g 53 AuslG
- also ein mit weniger Rechten ausgestatteter Schutz vor
Abschiebung - vermittelt wird, kommt es bei dieser Fallkons-
tellation nicht an.

Interessant - das sei nur angemerkt - mit Blick auf das
Problem, dass Genitalverstümmlung zunehmend auch in Eu-
ropa praktiziert wird14, ist der Versuch des Bundesamtes, die
EItern verfahrensrechtlich ,,einzubinden": In Fällen der Aner-
kennung (der Eltern) findet sich der - als Widerrufsvorbehalt
zu qualifizierende - Zusatz, dass ihnen ihr Status aberkannt
wird, wenn sie ihrem Kind ,,etwas" antun, das als asyl- bzw.
abschiebungsschutzrechtlich relevant anzusehen wäre. rWie

sich diese Konstruktion mit g 51 III AuslG verträgt, soil hier
nicht vertieft werden. Der Ansatz zeigt jedoch, dass Schutz
umfassend ansetzen muss15.

Sichtet man die bisherige Rechtsprechung zur klassischen
I(onstellation der Verfolgungsbetroffenheit von Mädchen
und Frauen, zeigt sich, dass die Verwaltungsgerichte die Ge-
fahr der Genitalverstümmlung asyl- bzw. abschiebungsschutz-
rechtlich unterschiedlich beurteilen: Einige Gerichte bejahen
den Tatbestand der politischen Verfolgung, in änderen Fällen
wird Abschiebungsschutz nach $ 53 AuslG gewährt. Lässt
man die Fälle der Klageabweisung außer Acht16, ist als Ten-
denz zrt beobachten, dass die Gefahr der Genitalverstümm-
lung nicht lediglich als abschiebungsschutzrechtlich relevant
i.S. des g 53 AuslG 6egriffer|7, sondern (häufiger) unter den
Tätbestand der politischen Verfolgung subsumiert wird. Die
Dogmatik ist noch im Fluss. Das BVerwG hatte bisher noch
keine Gelegenheit, die Fragezu klären18. Das OVG Milnster
sah mangels substanziierter Darlegung zur Gefährdungslage
ebenfalls keine Gelegenheit zur Klärung und wies zugleich -

beschränkt durch die Zulassungsgründe - unter Bezugnahme
auf die bisherige erstinstanzliche Rechtsprechung ausdrück-
lich darauf hin, rechtlich sei hinreichend geklärt, dass die
Gefahr der Genitalverstümmlung ,,je nach den Umständen
des Falles" in Bezug auf Art. 16 a GG bzw. g 51 I AuslG von
Bedeutung sein, möglicherweise aber auch nur ein Abschie-
bungshindernis nach g 53 VI AuslG begründen könnele. Sta-
tusrechtlich ergeben sich aber gerade daraus spürbare I(on-
sequenzen2o. Die entscheidende Frage ist, ob es sich bei die-
sem Übergrif.f um politisch e Verfolgung handelt. Thernatisiert
wird damit zugleich ein Grundproblem, dass sich in allen
Failvarianten frauenspezifischer Fluchtgründe21 stellt.

II. Genitalverstümmlung als politische Verfolgung

L. Anhnüpfung an asylerhebliche Merkmale

Zunächst stellt sich die Frage der Gerichtetheit. Denn die
rechtsverletzende Maßnahme muss die Person gerade in An-
knüpfung an asylerhebliche Merkmale treffen, also an unver-
fügbare Merkmale anknüpfen, die das Anderssein des Men-
schen prägen.

Diese Frage tl-rematisiert u. a. das VG Frankfurt a. M. im
Fall einer 1995 geborerren Staatsangehörigen aus Cote d'Ivoi-
re: Zweifelhaft sei, ob der Übergriff der Genitalverstümm-
Iung die Klägerin ,gerade in Anknüpfung an ein asylerheb-
liches Merkmal träfe, wofür .. . allein spräche, dass (sie) sich
augenscheinlich anders als die überwiegende Mehrheit ihrer
Geschlechtsgenossinnen . . . der Zwangsbeschneidung entzie-
hen will und insofeln durch ihr Verhalten ein Merkmal be-
gründet, dass ihr Anderssein präg1"zz. Die Praxis der Genital-
verstümmlung knüpfe ,,freilich nicht an dieses Merkmal an",
sondern werde bei der überwiegenden Zahl der Mädchen
bzw. Frauen praktiziert. Das VG Frankfurt a. M. rührt mit
dieser Feststellung an ein Kernproblern geschlechtsspezi-

fischer Verfolgung, das auch in Fällen der (Massen-)Ver-

gewaltigung offenbar wird. Mit dem Argument ,,alle Frauen"

wird die - unzutreffende - Annahme in den Raum gesteilt, es

genüge nicht, dass der Übergriff ,,nur" anknüpft an das

Merkmal des weiblichen Geschlechts23. Vielmehr bedürfe es

zusätzlicher Kriterien, an Hand derer sich gleichsarn eine

Untergruppe der in besonderer 
'Weise 

,,betroffenen" Frauen

bilden lässt. Vermischt wird damit aber die Frage der Gerich-

tetheit mit der (weiteren) Voraussetzung der politiscir moti-

vierten Ausgrenzung.

Zu dem Merkmal ,,Geschlecht" gehört das Merkmal der

selbstbestimmten sexuellen Identität mit dem Recht - im Fall

der Genitalverstümmlung -, über vollständig erhaltene, in-

takte äußere Genitalorgane zu verfügen. Dieses Merkmal ist

normativ unverfügbar, denn unter der Geltung der Men-

schenrechte2a lässt sich Genitalverstümmlung - objektiv -

nicht rechtfertigen. Insofern ist der Fall vergleichbar mit

Übergriffen, die anknüpfen an die auf der selbstbestimmten

sexuellen Identität gründenden Eigenschaft,,Homosexuali-

tät". Auch hier wird akzeptiert, dass Sexualität integraler

1a) Vgl. auch Berliner Zeiturlgv.24' 3' 1'999 unter Bezugnahme auf

einen in der Fernsehsendung ,,Report" ausgestrahlten Bericht über einen

Thema,,Frauenspezifische Verfolgungsgründe" gepflegt (vgl. Der Ein-

mindest teilweise) rückgängig zu machen. Vgl. dazu, dass bei einer Ent-
bindung regelmäßig die Defibulation, also das Öffnen der vernähten In-

fibulatiänsnarbe eiforderlich isr, Huluetscheidt, in: Schnüll[Terre des

Femmes (Hrsg.), \Teibliche Genitalverstümnllung, 1999, S, 52 (58).
- 17) Das Bundesarut geht - bei glaubhaftem Vortrag - davon aus,

dass Genitalverstümmlung lediglich ein Abschiebungshindernis nach
g 53 AuslG begründet (vgl. Der Einzelentscheider 2000' H. 5)'

't8) BVeruG, NVwZ-Beil. I2000, 98.
1,91 OVG Münster,Beschl. v. L4. 1'0. 1999 - 23 A 11'47199.A, S. 2f.

20) So vernrittelt Schutz nach $ 53 AuslG lediglich einen Anspruclr

auf Duldung; der Aufenthalt bleibt rechtlich gesehen rechtswidrig und

ist von vornherein als zeitlich begrenzt gedaclrt.
21) Nur als Stichworte seien genannt: Vergewaltigung bzw. Massen-

vergewaltigung, Zwangsprostitution, Zwangsentführung, so. genanntes

tr"tr"konfotäiriirches VeÄalten, d. h. Bestrafungen wegen Übertretung
von Normen, die auf die soziale Entrechtung von Frauen zielen'- Vgl.

anschaulich zur Typologisierung nach fut und Gründen der Verfolgung
die Richtlinie des 

-kanadischen 
Ausschusses für Einwanderungs- und

Flüchtlingsangelegenheiten, IBR-Guidelines' Streit 1998, 166 (167), so'
wie m. Nachw. iur Rspr. Marx, Hdb. d. FlüchtlingsR, Stand: 1996,

$ 76 Rdnrn. 14ff. VgL auch Billlesbach, Streit 1998, 155; Kälin, Asyl

2001, 7 (aus schweizerischer Perspektive).
22\ VG Frankfurt a. M., NVwZ-Beil. I 7999,71; vgl. auch YG Frei-

burg,rJr t .  v .  5.2.2001'  -  A 2 K 10475/00,  S.  8 '
ZJ) Vgt. aber krit. dazu, dass nicht jede frauenspezifische Vufolgung

'ek pälitisch mit dem Argument begründet werden könne, der Übergriff

sei ietztlich darauf gerichtet, die Herrschaft von Männern über Frauen

herzustellen oder iufrechtzuerhalten, Hailbtonner, ZAF. 1'998, 152
(  153  ) .

24) Vgl. arch Tribunal Administratif (tA) Lyon, Revue Universelle

des Droits de l'Homme (RUDH) 1996,230 (236)'
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Bestandteil der Persönlichkeit und nicht veränderbar isr2s.
Die Gefahr, dass - wie das VG Leipzig in dem Fall eines
homosexuellen Mannes aus Nigeria 

"urführt 
_ deq Kläger,

sollte er sich den Regeln und Riten seines Stammes verwer_
gern, der Kastratiön ausgesetzr wäre26, indiziert (lediglich)
das zusätzlich zur Gerichtetheit tretende Kriterium de, Aus_

der Feststellung beantwortet: ,,Der von der Zwangsbeschnei_
dung Berroffene wird unter Missachtung seines religiösen
und personalen Selbstbestimmungsrechts zum bloßen öbl.t r
erniedrigt"2T.

lung soziokulturell ein ,,Iniriationsritual.. darstellt und dierüeigerung, sich der Misshandlung zu unterziehen, soziale _
sekundäre - Sankrionen nach sich zieht. Nicht die $Zeigerung
biidet also den Anknüpfungspunkt. Das zeigen die Fäile de;
so genannten nonkonformistischen Verhaltens. In solchen
Fällen wird zwar ,,erst(' nachdem auf die ,,Weigerung,. eine
soziale oder staatlich-strafrechtliche Sanktion fo[t, dei übe._
griff manifest. Nicht die Gerichtetheit steht aber dabei in
Frage. Gefragt wird vielmehr (nur) nach der Inrensirät der
Sanktionen als Indikator für die Ausgrenzung. Der Konstruk_
tion, eine.soziale Untergruppe an Hand des IGiteriums zu
bilden, dass kraft der \feigerung und Sanktion die Frau
öffentlich2s aus der Gesellschaft ausgeschlossen wird, d. h.
der übergriff begreifbar wird, komrit - mit Blick auf die

Das Problem liegt - wie Hailbronner es formuliert _ bei
der hinreichenden Verknüpfung von Geschlecht und Verfol_
gung31. Nimmt man das in den Blick, relativiert sich auch
der Umstand, dass die Betroffenen32 - numerisch betrachtet _
keine ,,klassische" Minderheit in ihrim Andersein darstellen.
und die entscheidende Frage wird greifbar, nämlich ob sich
die Frau trotz ihrer Geschlechtszugehörigkeit, d. h. ohne das
Merkmal der selbstbestimmten sexuellen Identität und kör_
perlichen Integritär (als Frau) ,,abzulegen.., ohne die Gefahr
des übergriffs der Genitalverstümmluig frei in ihrem gesell-
schaftlichen Umfeld bewegen kann. Dass die praxis derbeni_
talverstümmiung in manÄen Ländern fast alle - und nur -
Frauer trifft, ist dann kein Argumenr gegen die Gerichtetheit
des Übergriffs mit der Anknüpfung-""r, d", urru.rftigbu..
Merkmai des (weiblichen) Geschlechts. Deutlich dürftelndes
auch.geworden sein, dass es nicht genügt, die Gerichtetheit _
Misshandlung utegen des Geschlechts - zu beiahen. Denn
damit wird die Frage der politiscbea Verfolgung verkürzt
Deantwortet.

2. Politische Verfolgung

_Die Anknüpfung an das unverfügbare Merkmal ,,Ge_
schlecht" indiziert zwar das Mornent der politisch motivier_
ten Ausgrenzung. Es bedarf jedoch dann einer ausdrück_
lichen B-egründung, dass politische Verfolgung vorliegt, wenn
die Maßnalrme nicht dem typischez Muiteistaadicher Un_

terdrückung entspricht. Strukturell ist der Fall insoweit mit
der Problematik der Folter vergleichbar. So ist die unmensch-
l iche Behandlung ,,als solche" nicht asylbegründend. Unter
dem Gesichtspunkt der Inrensirät und weil - wie im Fall der

*Folter - die Misshandlung Ausdruck der schärfsten Form der
Ausgrenzung eines Menschen ist33, ist die unmenschliche
Behandlung aber regelmäßig ein Indiz für die asylerheblicire
Zielrichtung der Maßnahme. Entscheidend bleibt jedoch, ob
die unmenschliche Belundlung eine politische Komponente
aufrveist.

Anerkanntermaßen meinf der Begriff ,,politisch" nicht
einen gegenständlich abgegrenzten Bereich von Politik, son-
dern kennzeichnet eine Eigenschaft oder Qualität, die Maß-
nahmen in jedem Sachbereich unter bestimmten Umständen
jederzeit annehmen können3a. Polirisch wird eine Maß-
nahme dadurch, dass sie im Zusammenhang mit Auseinan-
dersetzungen um die Gestaltung und Eigenart der allgemei-
nen Ordnung des Zusammenlebens von Menschen und
Menschengruppen steht, also im Unterschied zu einer pri-
vaten, etwa rein nachbarschaftlichen Verfolgung einen öf-
fentlichen Bezug hat und von einem Träger überlegener, in
der Regel hoheitlicher Macht ausgeht3s. Legt man diese
vom BVerfG geprägte Definition zu Grunde, wird deutlich,
dass die Praxis der Genitalverstümmlung als ein sozialer Akt
zur Ordnung des gesellschaftlichen Lebens angelegt ist und
zwar unabhängig davon, dass der Eingriff nicht als öffent-
liches Rituai praktiziert, sondern wie es das VG Oldenburg
mit Blick auf die Frage der Zurechenbarkeit formuliert36
,,im Geheimen" stattfindet. Insofern greift es zu kurz, wenn

, Zwei{el geäußert werden, ob überhaupt eine ,,Verfolgungs-
maßnahrne" vorliege, weil die Praxis der Genitalverstümm-
Iung nicht auf Ausgrenzung zielö, sondern als Initiationsritus
vorgenommen werde, um Mädchen in die Welt der Frauen
einzuführen37. Mit bemerkenswerter Deutlichkeit hat das
OVG Hamburg klargestellt, dass mit Blick auf die Frage der

25) BIreruGE 79, 743 (747) = NVwZ 1988, 838; VG Leipzig, Irrf-
AuslR 1999,309 (310).  Vgl .  auch Kapel l ,ZLR1999,260.

261 VG Leipzig, InfAuslR 7999,309.
27) VG Magdeburg,NYwZ-Beil. 1998, 18.
28) Insofern trifft Hailbronner, ZAR 1998, 752 (153), den Punkt

recht genau, wenn er feststellt, dass ,,die Sphäre des öffentlichen im
Vordergrund der Betrachtung steht".

29) VgL aber anschaulich mit der Begründung ,,soziale Gruppe" die
Entscheidung ,,Matter of Fauziya Kassinga", Board of Immigration Ap-
peals, in: International Journal of Refugee Law, 1,997, S.213. Vgl.
auch Kälin, Asyl 2001, 7 (12[f.), sowie die (unveröff.) übersicht von
Büllesbach, Asylrecht, Abschiebungen und die fusiken der weiblichen
Genitalverstümmlung, 1999, mit Hinweisen auf die Länder, die auf das
Möment der ,,sozialen Gruppe" rekurrieren.

30) Mit der Konstruktion der Gruppenverfolgung greift bei nach der
Auskunftslage verifiziener Verfolgungsd.ichte die Vermurung, dass die
Person - weil der durch entsprechende Merkmale spezifizierten Gruppe
angehörig - nicht sicher ist vor Ubergriffen, die als politische Verfol-
gung zu qualifizieren sind. Der Verzicht auf Vortrag zur anlassgeprägten
Einzelverfolgung ist (lediglicir) eine Konstruktion zur Beweiserleichte-
rung: BVerfGE 54, 341 (359) = NN(l 1980, 2641.; BVerfGE 83, 276
(23lf.l = NVwZ 1991, 768.Das Individualkonzept des Asylrechts wird
damit nicht in Frage gestellt (vgl. aber dazu Marx lo. Fußn. 221, g 76
Rdnr. 67).

31.1 Hailbronner', ZAR L998, 152 (1.59lr.
32) Dass Männer einer Beschneidung unterworfen werden, relativiert

die Feststellung, dass nur Mädchen/Frauen Genitalverstümmlung erlei-
den, nicht. Eine andere Frage ist, ob bzw. in welchen Fälleri die Be-
schneidung von Jungen und Männern sich ebenfalls als Maßnahme der
politischen Verfolgung darstellt. Vgl. mit einem Hinweis auf den \7er-
tungswiderspruch in der Rspr.  VG Frankfur t  a.M.,Urt .  v .29.8.2001,
-  3 E 30495/98.A,  S.  19.

33) B\terfGE 81, 1.42 (151) = l.lyp2 1.990, 453; BVerfG, NYwZ-
BeiI. I 7999, 81. Vgl. auch m.w, Naclrw.. Lübbe-Wolff, in: Dreier
(Hrsg.) ,  GG I ,  1,996,  Art .  16a GG Rdnrn.  33 f f .

34) B\rerfGE 76, 143 (157) = NVwZ 1988,237, unrer Bezugnahme
auf BVerwGE 67, L84 (1881 = NVwZ 198i, 674.

35) B\ ter fGE 80,  315 (333 f . )  = NVwZ 7990, L57.
36) \tG Oldenbzrg, InfAuslR 1998,412 (415).
37) Vgl .  auch 7? Lyon,RUDH1996,230 l2 i2 l .

E-
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(L\<zeptanz der) kulturellen Differenz die ,,Rechtsfrage, ob
eine etwaige Beschneidung ..  .  aus Achtung vor den Bräu-
chen fremder Kulturen zu respektieren wäre", zu veiheinen

An dieser Stelle gewinnt nun auch der Umstand, dass die
\üeigerung zu Sanktionen führt, an Bedeutung. Denn der
öffentliche, d. h. politische Bezug wird greifbar, wenn man
die sozialen Folgen bedenkt, die eine Frau treffen, die sich
nicht der Praxis der Genitalverstümmlung unterwirft. Nur
verstümmelte Frauen können die für sie in der Regel über-
lebensnotwendige Institution der Ehe eingehen; lediglich
schwerbehinderte Frauen und Kinder von Prostituierten blei-
ben ausgenommen. Unversehrte Mädchen und Frauen gelten
als unrein3e. Die rX/eigerung, sich verstümmeln zu lassen, ist
Ausdruck einer,,politischen" Überzeugung. Politisches Ziel
ist die Neubestimmung des Geschlechterverhältnisses. Inso-
fern ist die Fallkonsteilation vergleichbar mit den Fällen, die
unter dem Begriff ,,nonkonformistisches Verhalten" gefasst
werden. In diesen Fällen - etwa bei strafrechtlichen Sanktio-
nen wegen der Übertretung von Normen, die auf soziale
Entrechtung der Frau zielen - wird die politische Kom-
ponente an Hand der (staatlichen) Sanktion greifbar: Bestraft
wird die abweichende politische Meinung. Aber auch obne
den ,,Zwischenschritt" der strafrechtlichen Sanktion wird die
politische Komponente greifbarao.

3. Ausgrenzung

Nimmt man die soziale Diskriminierung (als Folge der
Veigerung) in den Blick, wird auch deutlich, dass sich das
für den Verfolgungsbegriff vorausgesetzte Merkmal der Aus-
grenzung bejahen lässt, obwohl Genitalverstümmelung un-
streitig als soziales Initiationsritual gefeiert wird. Das scheint
das VG Oldenburg nicht so klar zu sehen, wenn darauf
hingewiesen wird, dass bereits zweifelhaft sei, ob die Praxis
der Genitalverstümmlung eine,,Verfolgungsmaßnahme" sei,
weil Genitalverstümmlung als Initiationsritus vorgenommen
werde, um Mädchen in,die Welt der Frauen einzufuhrenal.
Dieser Gesichtspunkt wird jedoch nicht vertieft. Vielmehr
wird dann auf die (fehlende) Möglichkeit der staatlichen
Schutzgewährung abgestellt und ausführlich, unter Verwer-
tung einer Vielzahl von Auskünften begründet, dass Schutz
nach g 53 VI 1 AuslG zu gewähren sei, weil eine konkrete
Gefahr für Leib und Leben bestehe, der sich die Klägerin
auch nicht im Sinne einer inländischen Fluchtalternative enr-
ziehen könne.

Es greift zu kurz, nur auf die soziale Bedeutung einer uoll-
zogenen Verstümmelung (als Initiationsritus) abzustellen.
Ahnlich der Abgrenzung und Zurechnung von Handlungs-
und Unterlassungsdelikten bedarf es einer wertenden Ge-
samtschau. Bei wertender Betrachtung ist zu erkennen, dass
bereits der Akt der Verstümmlung als Maßnahme der Aus-
grenzung angelegt ist, da der Eingriff die Frau darauf redu-
ziert, bloßes Objekta2 einer möglichen Verheiratung zu sein.
Die soziale Anerkennung beschränkt sich auf diesen Aspekt;
das ausgrenzende Moment liegt darin, dass die Situation der
sozialen Minderwertigkeit perpetuiert wird. In diesem Sinne
argumentiert auch das Tribunal Administratif L1ton, wenn
auf den wesentlichen Unterschied zwischen dem Ritual der
männlichen Beschneidung und der Praxis der weiblichen Ge-
nitalverstümmelung abgestellt und festgestellt wird, dass in-
soweit eine grundlegende Ungleichheit bestehea3: Im Ver-
gleich zur Praxis der Beschneidung von Männernaa bedeute
die Verstümmelung von Frauen eine erniedrigende Behand-
lung, die auf Unterwerfung angelegt sei. Die Ausweglosigkeit
ist umfassend: Dem Übergriff der Genitalr.erstümmlung kann
sich die Betroffene nur durch Flucht entziehen; wobei an
dieser Stelle zu prüfen bleibt, ob sich inländische Fluchtalter-
nativen anbietenas. Dass der'Weigerung, sich (dem Ritual) zu

unterwerfen, eine soziale Stigmatisierung{olgt, die dem Aus-

schluss aus dem gesellschaftlich gesicherten Leben gleich-

kommt und damit ,,iene Sphäre des Offentlichen (erreicht),

die für die Gewährung des Asylrechts als rypisch anzusehen

ist 'a6, macht nur die Alternativlosigkeit,  d. h. die Ausweg-

losigkeit und Ausgrenzung, die sich bereits in denr Übergriff

manifestiert, deutlich.

4. Intensitätss chwe lle

Unstreitig überschreitet eine Genitalverstümmlung die

asylerhebliche Intensitätsschwelle. Es handelt sich um einen

schweren Eingriff, der bleibende körperliche und psychische

Schäden zur Folge hata7. Dass der Akt der Verstümmlung

die asylerhebliche Intensitätsschwelle auch dann überschrei-

tet, wenn der Eingriff nicht wie meist unter miserablen

hygienischen Bedingungen, ohne,Betäubung und mit grau-

samen Hilfsmitteln wie z. B. Glasscherben oder Rasierklin-

gen als Schneidewerkzeug durchgeführt wird, ergibt sicll

nicht nur aus den nachhaltigen Spätfolgen. Selbst wenn die

Verstümmelung nach allen Regeln der ärztlichen Kunst

durchgeführt wird, wird damit ein radikaler Eingriff in die

körperliche Integrität und psychische Befindlichkeit der Frau

bewirkt. Das scheint das VG Frankfurt a. M.48 nicht im

Blick zu haben, wenn darauf hingewiesen wird, dass die

Bestrebungen der Regierung, das Gesundheitsrisiko durch

Verlagerung in die öffentlichen Krankenhäuser zu vermin-

dern, ,,augenscheinlich noch nicht zu einer entsprechenden

Praxis geführt" habe. Eine Unterscheidung nach Eingriffsart

verbietet sichae. Denn in allen Fällen liegt ein einschneiden-

der Eingriff in die körperliche Unversehrtheit und psychische

Integrität der Frau vor50. Das eigentliche Problem liegt in

der Zurechnung, da hier nicfrt der Staat handelt, sondern die

Misshandlung von Dritten, meist anderen Frauen, zugefügt

wird.

III. Das Problem der Zurechenbarkeit

In der Regel sind es Müner bzw. Großmüner, die sicher-

stellen, dass Mädchen und junge Frauen ihres Volksstam-

mes dem futual der Genitalverstümmlung unterzogen wer-

den. Damit stellt sich die Frage der Schutzbereitschaft des

Staates. Denn eine Zurechnung zum Staat und damit der

Fall der mittelbaren politischen Verfolgung wird dann an-

genommen, wenn der Staat zur Schutzgewährung enfweder

38) OyG Hamburg, NVwZ-Beil. | 7999,92 (931. Hailbronner, ZAR

1998, 1,52 (153, 156), sowie krit. dazu Mees-Asadollah, Sneit 1998,

139  (140 ) .
39) FAZ v.20. 9. 1997; SZ v. 1'0. 1'2- 1997.
a0) Vgl. arch. Marx (o. Fußn. 21), S 76 Rdnr. 86.
4l) VG Oldenbzzg, InfAuslR 1998,412 (474)'

89, 162 = I{YwZ 1992, 582.
45) Vgl. VG Oldenburg, S. 5 UA (insoweit nicht abgedr' in: InfAuslR

1998.412).
461 Hailbronrct', ZAR 1998, 152 (153).

a7l Vgl. nrr Huluerscheidr (o. FußIr. 17)' S. 52 (53 ff.).

481 VG Frankfurt a.M., NVwZ-Beil. 11999,71 (73).

49) Drei Eingiiffsarten werden unterschieden. Klitorisbeschneidung:

Die Klitoris wird teilweise oder vollständig entfernt. Excision: Die Kli-

mengeheftet oder mit Seide zusammengenäirt. Am häufigsten praktiziert

werden die ersten zwei Eingriffsarten'
50) Vgl. zum Schutzgut äet körperlichen Unversehrtheit: Agyptischer

Conseil d'Etat, EuGRZ 1998, 24 (25).
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nicht bereit ist oder wenn er sich niclrt in der Lage sieht'5l, Staatlichkeit nicht in Zweifel sreht, nicht (deswegen) die
die ihm an sich verfügba.ren Mittel irn konkreten Fall Fähigkeit absprechen, Schutz durch strafrechtliche larrkt,o-
gegeriüber Verfolgungsmaßnahmen bestinrmter Dritter ,r.,, iu vermiiteln. Die Begründung des VG Old.enburg Iäüt
wirksam einzusetzens2 denn auch letztlich auf eine VernÄung der Staatlichkeit hi-

Einen deutlich anders akzentuierten Ansatz nutzt dagegen ns.ras. 
'!üobei 

das VG die Staatlichkeit aber gerade nicht in
das VG Frankfurt a.M.s3: Das VG geht davor-r 

"rr,  
dus Zweifel zieht, denn es verneinran andererStel le ausdrückl ich

$ 51 I AuslG nicht an den Begriff der politischen Verfolgung die Frage, ob Machtstrukturen (der Volksstämme und Clans)
im Sinne des Asylgrundrechts anknüpft. Entscheidend sei bestehen, die die Staatlichkeit verdrängen. rü/enn aber ,,die
allein die wohlbegründete Furcht vor Verfolgung wegen eines Existenz des Staates und die sraadiche Macht .. . nicht ernst-
der in der Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) genannten lich in Zweifel gezogen werden" kann60, dem Staat also kraft
Mer:kmalesa. Das soll hier nicht vertieft werden. Der wesent- seines Machtmtnopols die Mittel strafrechtlichen, polizei-

rechtlichen und ordnungsrechtlichen Handelns zur Ver-
fügung stehen, dann stellt sich nicht die Frage der Schutz-
fdhigkeir, sondern die Frage der Schurzbereitschaft6l. Auf
dieser Linie liegt auch das VG Trier, das zwar den Tatbestand
der politischen Verfolgung bejaht, die Zurechenbarkeit je-
doch verneint, da der Staat Nigeria die Praxis der Genital-

nicht aufgegriffen worden. Die h. M. geht vom Moment der verstümmlung durch massive Aufl<lärungskampagnen be-
Staatlichkeit aus und prüft, ob der Staatss bereit bzw. in der kämpft und medizinische Einrichtung"nf Gesundheitszen-
T age ist, gegen die Praxis der Genitalverstümmlung vorzuge- tren, Frauenorganisationen und das Bur.rdesministerium für
hen. 

- 
AngelegenheitÄ der Frauen diese Kampagne unterstützen62.

Dabei kommt es zunächst auf die tatsächliche Situation im Bedenkt man, dass sich staatlicher Schutz nicht nur kraft
Land an, die sich über die Auskünfte sachverständiger Stel- hoheitlicher Sanktionen manifestiert, sondern zumindest mit-
len' im asylrechtlichen Fachjargon: die Erkenntnismittel, er- telfristig auch über Aufklärung und Unterstützung verwirk-
schließt. Neben der Frage der Verbreitungsdichte - einer licht, wird deutlich, dass auch die weitere vom VG Olden-
Frage, der meist bereits bei der Prüfung der Glaubhaftigkeit burg angetihrte Begründung, es gebe keinen Austausch der
des Vortrags nachgegangen wird - gilt es festzustellen-, ob Frauen untereinander, zu kurz greift.
bzw. welche Maßnahmen der Staat bislang mir Blick auf die
Praxis der Genitalverstümmlung ergriffen hat. Zu beobach-
ten ist zwar, dass einzelne Länder durchaus initiativ gewor- IV. Ausblick
den sind' sei es durch Normierung eines verbots mit sirafbe- Forgt man der Argumentationslinie, dass Genitalver-wehrungs6' sei es durch Informationskampagnen bzw unter- ,rü;;i"ng ars politische verfolgung zu qualifizierer ist, wirdstützung der Aufklärungsarbeit von nationalen und interna ;;;;iä, Das Grundproblem bei Fallkonstellationen frauen-tionalen Nicht-Regierungsorganisationen' Gleichwohl kom- Jp"ri?ir.rr.t Flucrrtgründe Iiegt in der Differenz von öffent-men die sachverständigen stellen überwiegend zu der Ein i[ir."i, 

""a 
privat, die nur dann überwunden scheint, wennschätzung' dass die Maßnahmen bislang mi:rst. 

:hne der übergriff eine Intensität erreicht, die es - menschenrechr-durchschlagenden Erfolg geblieben sind und der Staat letzt- ri.ir ä.ii"*" - gebietet, gesellschafrlich überkommene For-lich weder die Täter bestrafe noch die opfer schütze' Aus ;; ä.; Ausgrenzung zum Anlass zu nehmen, dem ei'zernendieserErkenntniswerdeninderRechtsprechurrgaberunter-
schiedliche Konsequenzen gezogen' 51) Der Versuch, ,,staatlichkeit" mit dem Argument zu begri.lnde',

So verweist das VG MünchensT , das über die Klage einer a.- bo", gleichgesteilt seien solche staatsähnlichän organisatiJnen, die
Staatsangehörigen aus Kamerun zu entscheiden hatte. zu- den jeweiligen Staat verdrängt haben oder denen diesei das Feld über-
nächst darauf, es ,,möchte sich . . . ausdrücklich nichi der 

lassen hat und die ihn daher insoweit ersetzen, führt nicht weiter. Der

Rechtsmeinung ",,r.hli.ß.,,, wie sie et*a das vö- oüu)iÄ J":'5fäm*:S,rXö:,t""J Xi:l!,ff:"5t"'"1,#ffljj"^r:il1|"i'j:Jj
vertritt" und führt dann aus, den Auskünften sei zu entneh- iiU, "U"inichts 

dafür'her, dass in den jeweiligän Ländern der Volks-
men, dass der Staat ,,über Lippenbekenntnisse hinaus keile stanm bzw. Clan den Staat verdrängt hat. So auch VG Otdenburg,Irrf-
konkreten Maßnahmen "' uittttno*men hat, 3ei e1 ays ^"'i i]l iri it i 'rf,t!lt(336) 

= NVwZ 1ee0,ts1,;BVerfGE 54,341Gleichgültigkeit oder aus politischen und ethnischen Rück- fli6'lfrry "r9s0,2641.
sichtnahmen". Das vom YG München in Bezug genommene 53) VG Frankfurt a.M., NVwZ-BeiI. I 1999, 71,; vgl. auch VG
VG Oldenburg, das ebenfalls davon ausgehr, dais der Staat Mü!c:h!n, Urt. v.6.3.2001 -M2i I( 98.51767.
den Betroffenen praktisch keinen Schuti gewährt. vernei'r ^..,^1ll1t 

vG setzt sich ausführlich - unter Bezugnahme auf ein tn

dagegen.ine z,,,eche,'bare, d.tr. mittetbarJs,""rili'. ü;;i: äWtZ:[. ffiäti!ät- J,fi'if"3;i:lfir,r$"ül.n,til.,,{:;12:
gung rnit dem Argument, da die Praxis der Genitalverstümm- ö. Snnoti dr" BVeiutG auseinander.
lung im Geheirnen und irn Verborgenen stattfinde, biete sich . lst Yg] zur Frage der (Quasi-)Staatlichkeit BVerfG, NVwZ 2000,
denr Staar tatsächlich keine Möglichkeit, schutziewähr.end ,tf),,P,r_f,-G' NVwZ2001' 815 und 818.

e.inzugreifen. Auch ,,sprectren Frluen, ai. u.r.r.,".trr"ffi:r: ,i,3r,Yl;lyr^:':*k'"?:::'1,{!:{:1,':",:,Y,",t:.'$L,ii,,ä; ä:l]:
den sind, darüber nicht mit nicht beschnittenen Frauen . . . talveistümmlung mit Shari'a und Verfassing vereinbar ist. Nach Aus-
Initiativen unabirängiger Frauenorganisationen versuchen kunft des.Instituts für Afrika-Kunde v. 1. 2.2000 an das VG München
nicht, über den Einsatz staatlicher Mittel Beschneiduneen zu 

gibt, es verbotsgesetze in rogo, ,Burl{lnf Faso, Senegal- u1{ Nigerra.
.,^.1.;-,1-*,.( ,58 

'------o'- ' --  Auch rn Cote d' lvorre sol l  eln solches Verbot exist ieren (VG Wiesbaden,' InfAusiR 2000, 79 [81]). Vgl. auch Kohnert, NVwZ 1998, 1,36 (739
Diese Argumentation erscheint jedoch nichr überzeugend: Fußn. 30).

Zum einen wird nicht n-riteingestellt, dass strafbewehrtes-Ver- 57), \t,G Münchez, NVwZ-Beil. I 7999,74.
haltense typischerweise ,,im 

-Geheime'.. 
stattfindei. ir,"r".,._ ]3 I;f ̂ ?!!::;?"jf;J}tjl'l}rji.r*,1,13,,!1t1,;",, Genitarverstümm_

folgung hat irnmer (auch) mit dern Problem des effektiven lu"j str"rr".l.rtlich als"Körperverletzung zu quä'iifiri"rrn irt.
Errnittlungszugriffs und mit Dunkelziffern zv kämpfen. 601 vG Otdenbr.rrg, InfÄuslR 1998,412(415).
Selbst wenn Straftaten wie beispielsweise im Bereicli des , 61) vG Vliesbaden, InfAuslR 2000, 79 (81). Vgl' wiewohl sehr'süirtschaftsstrafrechts einen e'6rrn aufwendig.; Ei;;: ^ZZi 

;;t"+i::,g,Ilf",(:r,;!;;.l,rYürt i]!rtr\Yätrr,*..,lungseinsatznachsichziehen,wirdmaneinemsraar ,dessen e. ; . i t . 'u : r+.  1.0.1999-23A1,1,41199.A,s.3.

i
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Menschen Schutz über die nur temporäre Duldung hinaus zu
bieten. In der Praxis der verwaltungsgerichtlichen Bewälti-
gung der Fälle mag es hilfreich sein, zumindest Schutä über
g 53 AuslG vermittelt  zu haben. Nur tr i f f t  das nicht das
Problem, das es rechtlich zu verarbeiten gilt: Der asyl- bzw.
abschiebungsschutzrechti iche Schutz, der über Art.  16a GG
bzw. g 51 I AuslG angeboten wird und der Sicherheit meint,
zielt darauf, vor der staatlich zurechenbaren Ausweglosigkeit
Sicherheit zu bieten. Das bedeutet letztlich Einmischung, auf
die das Asylrecht aber gerade angelegt ist. Das Asylrecht

,,bewertet" kulturelle Differenzen, darin liegt die Schutzver-
heißung.

Zur Rechtsprechung

.,


